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BUNDESPRÄSIDIALAMT BERLIN, 1. April 2020
Spreeweg 1

Geschäftszeichen: 21-125 20-3-1/2020
(bei Zuschriften bitte angeben)

 

Betr.: Zugang zu Informationen des Bundespräsidialamtes nach dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Bezug: Ihr Antrag vom 27. März 2020

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 27. März 2020 möchte ich zunächst

klarstellen, dass für Ihre Anfrage ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen nach

dem IFG nicht besteht, da $ I Abs. 1 S.2 IFG die Wahmehmung der verfassungsrechtlichen

Aufgaben durch den Bundespräsidenten selbst bzw. die Vorbereitungen präsidenticlier Akte des

Bundespräsidenten durch das Bundespräsidialamt nicht erfasst.

Insofern führt bereits die Gesetzesbegründung zum IFG (BT-Drs. 15/4493, S. 8) wie folgt aus:

„Auch die Tätigkeit des Bundespräsidialamtes fällt in der Regel nicht in den

Anwendungsbereich des Gesctzes, insbesondere nicht die Vorbereitung präsidentieller Akte des

Bundespräsidenten und die vom Bundespräsidentendelegierten Akte. (...)”.

Dicser eindeutigen Klarstellung des gesetzgeberischen Willens folgt das Schnlittum zum IPG

einhellig (vgl. Schoch, IFG, 2. Aufl. $ I Rn. 1181, 189; Jastrow/Schlatmann, IFG, $ I Rn. 40f,;

Rossi. IFG. $ 1 Rn. 65; Schmidt/Jastrow, NVwZ 2005, 984, 988; Berger/Partsch/Roth/Scheel,

IFG. 2. Aufl.. $ I Rn. 62; BeckOK InfoMedienR/’Debus IFG, $ I Rn. 143.4).

Briefanschrift: Bundespräsidialamt 11010 Berlin, internet. http://www. bundespraesident.de

E-Mail: poststel bpra.bund.de

Des-Mail- poststelleß&%bpra.de-mail.de

  

 

Behördennetz: (030) 18 200 :9 (Durchwahl 2221}

Behördenneiz: (030) 18 200 - 1999 (Ourchwahl }

  



Die von Ihnen begehrten Unterlagen beziehen sich nicht auf Verwaltungsaufgaben des

Bundespräsidialamtes, sondern auf präsidentielle Akte, die der Bundespräsident in Ausübung

seiner verlassungsrechtlichen Befugnisse, hier seiner Repräsentationsfunktion, wahrnimmt.

Unabhängig davon. dass Sie keinen Anspruch auf Informationszugang haben, übersenden wir

Ihnen den Brief des Bundespräsidenten an denitalienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella

sowie die in der italienischen Presse veröffentlichte Antwort mit der vonitalienischer Seite zur

vestellten. informellen Übersetzung zur Kenntnis. Weitere Briefwechsel desoO
Verfügung

Bundespräsidenten mit dem italienischen Staatspräsidenten oder anderen Organen der

Italienischen Republik in Sachen Corona-Virus/Covid-19 hat es nicht gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Referatsleiterin Europapolitik

    


